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RS UVS Kärnten 1993/05/05 KUVS-
120/6/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1993

Rechtssatz

Fordert der erhebende Gendarmeriebeamte den Beschuldigten auf sein Warndreieck vorzuweisen, kommt der

Beschuldigte dieser Au orderung nach und entspinnt sich in der Folge eine erregte Diskussion im Zuge welcher der

Beschuldigte das Warndreieck in den Ko erraum warf, wo es zerbrach, verantwortet der Beschuldigte nicht die

Verwaltungsübertretung nach § 102 Abs 10 KFG (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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